Überblick über die Zusammenfassung und Änderung der bestehenden Erlasse zu Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten

Es gibt einen komplett neu gefassten Erlass mit dem Titel „Gebundene und offene Ganztagsschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote in Primarbereich und Sekundarstufe I“.

In diesem Erlass sind erstmals alle in NRW existierenden Formen des Ganztags zusammengefasst, strukturiert in folgende Abschnitte:
1. Grundlagen

2. Ziele und Qualitätsentwicklung

3. Merkmale von Ganztagsschulen und außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten

4. Einrichtungsverfahren

5. Zeitrahmen und Öffnungszeiten

6. Infrastruktur und Organisation

7. Personal

8. Elternbeiträge

9. Aufsicht, Sicherheitsförderung, Unfallversicherungsschutz

10. Lehrerstellenzuschlag und Finanzierung

11. Ersatzschulen

In Punkt 1.3 wird die Zusammenarbeit von Schule mit Kinder- und Jugendhilfe, gemeinwohlorientierten Institutionen und Organisationen aus Kultur und Sport, Wirtschaft und Handwerk als zentrale Grundlage des Ganztags benannt. Gleichzeitig wird die Beteiligung von gewinnorientierten Trägern mit Verweis auf § 55 Schulgesetz ausgeschlossen. Ein Verweis auf diesen Absatz sollte vor allem dort helfen, wo es Probleme durch Konkurrenz mit kommerziellen Anbietern von Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten gibt.

In Punkt 3.1 (dritter Spiegelstrich) wird einmal mehr die Zusammenarbeit von Schule mit außerschulischen Partnern „auf Augenhöhe“ beschworen. „Vielfältige Bewegungsanreize und -angebote“ werden als ein weiteres Merkmal von Ganztagsschulen genannt (elfter Spiegelstrich). In Punkt 4.5 wird wieder explizit darauf verwiesen, dass bei den Bewegungs-, Spiel- und Sportangeboten der gemeinnützige Sport zu berücksichtigen ist.
In Punkt 5.1 wird nun das Zeitkonzept für die erweiterte Ganztagshauptschule mit 30%igem Stellenzuschlag angepasst an das der gebundenen Ganztagsschulen mit 20%igem Stellenzuschlag; das heißt, dass die verpflichtende Anwesenheit der Schüler/innen statt wie bisher an vier Tagen von 8 – 16 Uhr und an einem Tag bis 14.45 Uhr nun an mindestens 4 Tagen á sieben Zeitstunden gilt und dass darüber hinaus zusätzliche freiwillige Angebote gemacht werden können.
Gemäß Punkt 6.4 gilt nun für alle Ganztagsschulformen, dass der Schulträger Angebote zur Förderung besonderer Begabungen und für Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen (z. B. zur Talentförderung im Sport) für Schülerinnen und Schüler mehrerer Schulen an einer Schule konzentrieren kann.

Aktiv einbringen in die Gestaltung des Ganztags können sich außerschulische Kooperationspartner durch die Beteiligung an der Entwicklung und regelmäßigen Fortschreibung des Ganztagskonzepts einer Schule (6.5) sowie durch eine Beteiligung in den schulischen Gremien (6.9).

Grundlage einer Zusammenarbeit ist immer eine Kooperationsvereinbarung, deren wesentliche Bestandteile in Punkt 6.8 aufgezählt werden.

Neu ist die Verpflichtung, ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen, wenn man im Ganztag tätig werden will, und zwar vor Aufnahme der Tätigkeit (7.7). Lediglich bei Schüler/innen und bei Personen, die nur begleitend mitwirken und daher niemals alleine vor einer Kindergruppe stehen, wird auf das Führungszeugnis verzichtet. Unsere Nachfrage, ob die Kosten für die Ausstellung des Führungszeugnisses aus Ganztagsmitteln refinanziert werden können, ist vom Schulministerium negativ beantwortet worden – diese Kosten müssen die Personen, die im Ganztag tätig werden wollen, selber tragen.( 
Im Zuge dieser strukturierten Zusammenfassung aller Informationen in nur einem Erlass sind folgende früheren Einzelerlasse weggefallen:
· „Ganztagsschulen in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I / Neue erweiterte Ganztagshaupt- und Ganztagsförderschulen“

· „Besondere Regelungen im Rahmen der Beteiligung von Förderschulen am Ausbau erweiterter Ganztagsangebote“

· „Offene Ganztagsschule im Primarbereich“

· „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Pädagogische Übermittagbetreuung / Ganztagsangebote“

· „Qualitätsoffensive Hauptschule / Ausbau des Ganztagsangebotes an Hauptschulen...“

Die entsprechenden Förderrichtlinien dagegen bleiben bestehen, sind jedoch aktualisiert worden. 

· Dies betrifft z. B. die Förderrichtlinie „Zuwendungen für die Betreuung von Schülerinnen und Schülern vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe („Schule von acht bis eins“, „Dreizehn Plus“, „Silentien“). Interessant ist hier der Hinweis in Punkt 2., dass an Grundschulen die im Erlass beschriebenen Betreuungsangebote kombiniert werden können mit aus Kinder- und Jugendförderplanmitteln geförderten Angeboten, sofern diese im Rahmen der Ganztags- und Betreuungsangebote stattfinden.
· In der Förderrichtlinie „Zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich“ ist die angekündigte Erhöhung der Fördermittel des Landes für die OGS um 14% umgesetzt. Der grundständige Fördersatz des Landes steigt von 615 auf 700 € pro Kind pro Platz, bei Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 1.230 auf 1.400 €. Bei den kapitalisierbaren Lehrerstellenanteilen steigt der Fördersatz von 205 auf 235, bzw. von 430 auf 490 €. Diese Erhöhung tritt zum 1. Februar 2011 in Kraft. Der kommunale Eigenanteil von 410 € wird nicht erhöht.
· Lediglich geringfügig geändert wurde die Förderrichtlinie „Geld oder Stelle – Sekundarstufe I; Zuwendungen zur pädagogischen Übermittagbetreuung / Ganztagsangebote“.

· Ebenfalls geringfügige Änderungen hat es gegeben in den Verwaltungsvorschriften zur Aufsicht von Schülerinnen und Schülern sowie im Erlass „Fünf-Tage-Woche an Schulen“. 
Alle Erlasse stehen auf unserer Internetseite zum Selber-Nachlesen und zum Download bereit.

( Ausführliche Informationen zum Erweiterten Führungszeugnis, zu üblichen Verfahren sowie hilfreiche Mustervordrucke finden sich in einer Arbeitshilfe des Deutschen Kinderschutzbundes mit dem Titel „(Erweitertes) Führungszeugnis in der offenen Kinder- und Jugendarbeit und in der Arbeit des Kinderschutzbundes“, die im Internet als PDF-Datei heruntergeladen werden kann unter http://www.kinderschutzbund-nrw.de/ArbeitshilfeFuehrungszeugnis.pdf
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